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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie hat sich die Anzahl der Fälle von Herpes zoster (Gürtelrose) seit Januar 
2018 monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

2.  Wie lassen sich die in Frage 1 genannten Fälle in den jeweiligen Zeiträumen 
nach Altersgruppen aufteilen?

3.  Wie hat sich die Anzahl der Fälle von Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus 
seit Januar 2018 monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

4.		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	Fälle	von	Pfeifferschem	Drüsenfieber	seit	Januar	
2018 monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

5.  Wie lassen sich die in Frage 4 genannten Fälle in den jeweiligen Zeiträumen 
nach Altersgruppen aufteilen?

6.  Wie hat sich die Anzahl der Fälle von Krebsneuerkrankungen seit Januar 2018 
monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

7.  Wie lassen sich die in Frage 6 genannten Fälle in den jeweiligen Zeiträumen 
nach Altersgruppen aufteilen?

8.		In	welchen	jeweiligen	Häufigkeiten	traten	welche	Krebsarten	in	den	in	Frage	6	
genannten Fällen in den jeweiligen Zeiträumen auf?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 9. Mai 2022 Nr. 54-0141.5-017/2396 beantwortet das Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Wie hat sich die Anzahl der Fälle von Herpes zoster (Gürtelrose) seit Januar 
2018 monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

2.  Wie lassen sich die in Frage 1 genannten Fälle in den jeweiligen Zeiträumen 
nach Altersgruppen aufteilen?

Die	 Fragen	 der	 Ziffern	 1	 und	 2	werden	 aufgrund	 des	 Sachzusammenhangs	 ge-
meinsam beantwortet:

Dem	 Landesgesundheitsamt	 liegen	 nur	 Daten	 zu	 nach	 dem	 Infektionsschutz-
gesetz	 meldepflichtigen	 Erkrankungen	 bzw.	 Infektionen	 vor.	 Die	 Meldedaten	
nach dem Infektionsschutzgesetz unterliegen für eine Infektion mit Herpes Zos-
ter	 („Gürtelrose“)	 folgenden	 Einschränkungen:	 die	 klinische	Meldepflicht	 nach	
dem Infek tionsschutzgesetz besteht für eine Windpocken-Erkrankung und nicht 
für	eine	Gürtelrose-Erkrankung.	Gleichzeitig	besteht	eine	Labormeldepflicht	 für	
einen Herpes Zoster Virusnachweis, der z. B. auch im Rahmen einer Gürtelrose-
diagnostik erfolgen kann. Ist dies der Fall, kann von der Ärztin oder vom Arzt, 
bzw. nach Recherche des Gesundheitsamtes die Zusatzinformation „Ausschlag 
spezifisch	 Herpes	 Zoster“	 oder	 „Schmerzen	 Zoster“	 in	 die	Meldesoftware	 ein-
gegeben	und	an	das	Landesgesundheitsamt	übermittelt	werden.	Da	es	sich	bei	der	
Eingabe dieser Zusatzinformationen und demnach Meldung einer Gürtelrose-Er-
krankung	nicht	um	einen	meldepflichtigen	Vorgang	handelt,	 ist	 von	einer	deut-
lichen Untererfassung auszugehen.

Die	 Kassenärztliche	 Vereinigung	 Baden-Württemberg	 (KVBW)	 hat	 mitgeteilt,	
dass	die	Diagnose	Gürtelrose	durch	den	ICD-Code	B02	(nur	gesicherte	Diagno-
sen)	abgebildet	wird.	Die	KVBW	hat,	soweit	möglich	und	sinnvoll,	die	Fallzahlen	
der	behandelten	Patientinnen	und	Patienten	mit	entsprechenden	Diagnosen	(am-
bulante vertragsärztliche Behandlungsfälle, ohne Berücksichtigung der Behand-
lungsfälle in Selektivverträgen) beginnend ab dem Jahr 2018 ausgewertet und die 
nachstehende Übersicht zur Verfügung gestellt.
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3.  Wie hat sich die Anzahl der Fälle von Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus 
seit Januar 2018 monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

4.		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	Fälle	von	Pfeifferschem	Drüsenfieber	seit	Januar	
2018 monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

5.  Wie lassen sich die in Frage 4 genannten Fälle in den jeweiligen Zeiträumen 
nach Altersgruppen aufteilen?

Die	Fragen	der	Ziffern	3,	4	und	5	werden	aufgrund	des	Sachzusammenhangs	ge-
meinsam beantwortet:

Dem	Landesgesundheitsamt	liegen	weder	für	die	Erkrankung	Pfeiffersches	Drü-
senfieber	 noch	 für	 dessen	 auslösenden	 Erreger,	 das	 Epstein-Barr-Virus,	 Daten	
vor,	da	hier	keine	Meldepflichten	nach	dem	Infektionsschutzgesetz	bestehen.

Die	KVBW	weist	darauf	hin,	dass	der	Epstein-Barr-Virus	nicht	explizit	als	ICD-
Code	erfasst	werde,	sodass	hierzu	keine	Auswertung	erstellt	werden	kann.

Das	Pfeiffersche	Drüsenfieber	(Infektiöse	Mononukleose)	wird	von	Epstein-Barr-
Viren	 (EBV)	 ausgelöst.	Ursache	 können	 aber	 auch	 sog.	Zytomegalieviren	 sein.	
Die	 Diagnosen	 ICD-Code	 B27.0	 bis	 B27.9	 (nur	 gesicherte	 Diagnosen)	 bilden	
nach Angaben der KVBW alle Formen ab. Es sei davon auszugehen, dass in der 
Praxis	 kein	 Virusnachweis	 erfolgt,	 sondern	 vielmehr	 klinische	 Diagnosen,	 ggf.	
gestützt	 auf	 Blutbild	 und	 Leberwerte.	 Die	 beigefügte	 Auswertung	 der	 KVBW,	
beginnend ab dem Jahr 2018, liefere daher keine validen Zahlen, da aufgrund 
der	nicht	 immer	eindeutigen	Symptomatik	und	bei	sehr	leichten	Verläufen	ohne	
Arztkontakt von einer deutlichen Untererfassung auszugehen sei. Hinzu kämen 
die – zwar eher seltenen – aber nicht zu unterschätzenden schwereren Verläufe. 
Hierfür	biete	die	ICD-Klassifizierung	aber	keinen	Maßstab.	Andererseits	gingen	
Schätzungen davon aus, dass bis zum 40. Lebensjahr 98 Prozent der europäischen 
Bevölkerung	eine	entsprechende	Infektion	durchgemacht	haben.	
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6.  Wie hat sich die Anzahl der Fälle von Krebsneuerkrankungen seit Januar 2018 
monatlich, hilfsweise seit dem Jahr 2018 jährlich, entwickelt?

Das	 baden-württembergische	 Krebsregister	 teilt	 hierzu	 mit,	 dass	 bei	 der	 Inter-
pretation	der	nachfolgenden	Daten	zu	beachten	sei,	dass	die	Meldungen	für	das	
Kalenderjahr 2021 (und teilweise für 2020) derzeit noch von den Ärztinnen und 
Ärzten an das Krebsregister übermittelt werden und somit noch nicht vollständig 
vorliegen.	Des	Weiteren	 stehen	 für	 2020/2021	 die	 Fälle,	 die	 alleinig	 durch	 die	
Angaben	auf	dem	Totenschein	bekannt	werden	(sog.	DCO-Fälle),	noch	aus.	Diese	
Informationen erhält das Krebsregister über einen jährlichen Abgleich mit den 
Gesundheitsämtern aus organisatorischen Gründen erst mit einem gewissen zeitli-
chen	Verzug.	Daher	sind	diese	noch	vorläufigen	Angaben	für	die	Jahre	2020/2021	
in kursiver Schrift dargestellt. In Tabelle 1 wurde auf die Ausweisung einer alters-
standardisierten Rate für 2021 verzichtet, da dem Krebsregister noch keine alters- 
und	 geschlechtsspezifischen	 Bevölkerungszahlen	 des	 Statistischen	 Landesamts	
Baden-Württemberg für 2021 vorliegen und angesichts der noch unvollständigen 
Fallzahlen die Rate keine Aussagekraft hat.

Die	Anzahl	an	Neuerkrankungen	steigt	minimal	über	die	dargestellten	Jahre	(Ta-
belle	1)	an	(2016	bis	2019).	Dieser	 leichte	Anstieg	 ist	zum	einen	durch	die	ste-
tig verbesserte Meldetätigkeit an das Krebsregister und zum anderen durch die 
älterwerdende	 Bevölkerung	 in	 Baden-Württemberg	 zu	 erklären.	 Letzteres	 kann	
durch eine altersstandardisierte Berechnung berücksichtigt werden. Unter dem 
Begriff	 „Altersstandardisierung“	 versteht	 man	 ein	 statistisches	 Verfahren,	 wel-
ches die Vergleichbarkeit von zwei oder mehr Untersuchungsgruppen, welche 
eine	 unterschiedliche	Alterszusammensetzung	 aufweisen,	 ermöglicht.	Auf	 diese	
Weise kann z. B. für die Änderungen in der Alterszusammensetzung über Kalen-
derjahre kontrolliert werden. Werden die altersstandardisierten Inzidenzraten in 
Baden-Württemberg für die Jahre 2016 bis 2019 betrachtet, ist kein Anstieg in der 
Erkrankungshäufigkeit	zu	sehen	(s.	Zeile	„ASIR“,	Fälle	pro	100.000).
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Tabelle	1:		Neuerkrankungen	pro	Monat/Jahr	für	Krebs	gesamt	(ICD-10	C00-C96	
ohne	C44,	Diagnosejahre	2016	bis	2021)	in	Baden-Württemberg

7.  Wie lassen sich die in Frage 6 genannten Fälle in den jeweiligen Zeiträumen 
nach Altersgruppen aufteilen?

Die	Zahl	der	Neuerkrankungen	in	Baden-Württemberg	bleibt	für	fast	alle	Alters-
gruppen über den aufgeführten Zeitraum konstant (Tabelle 2). Lediglich für die 
Altersgruppe 80+ ist ein leichter Anstieg in den Jahren 2016 bis 2019 zu ver-
zeichnen.	Dieser	Anstieg	(14	Prozent)	ist	aber	im	Zusammenhang	mit	der	demo-
grafischen	Alterung	zu	sehen,	im	gleichen	Zeitraum	ist	die	Bevölkerung	der	über	
80jährigen um über 20 Prozent angestiegen.

Auffällig	ist	ein	Rückgang	um	30	Prozent	bei	der	Zahl	der	Neuerkrankungen	im	
April	2020	gegenüber	den	April-Zahlen	der	 Jahre	2016	bis	2019.	Dieser	Rück-
gang zeigt sich bei allen Altersgruppen über 20 Jahren und steht nach Einschät-
zung	des	Krebsregisters	vermutlich	im	Zusammenhang	mit	der	COVID-19-Pan-
demie, aufgrund eines akuten Rückgangs bei der diagnostischen Abklärung. In-
wieweit	es	hierbei	zu	prognostisch	relevanten	Verzögerungen	bei	der	Diagnose-
stellung	gekommen	ist,	kann	abschließend	derzeit	noch	nicht	beantwortet	werden.	
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8.		In	welchen	jeweiligen	Häufigkeiten	traten	welche	Krebsarten	in	den	in	Frage	6	
genannten Fällen in den jeweiligen Zeiträumen auf?

Die	Anzahl	der	Krebsneuerkrankungen	bleibt	bei	den	meisten	Entitäten	über	die	
aufgeführten Jahre konstant. Lediglich bei Lungen- und Prostatakrebs steigt die 
Anzahl der Neuerkrankungen in den ersten Jahren des Berichtzeitraumes etwas 
an.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration
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